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Nr. 119. Bad Homburgv. d. H.. Freitag, den 13. Oktober 1916.
BerlinW.  9 ., den 29. September 1916.

Zn Ergänzung und teilweifer Abänderung meiner Ver¬
fügung vom 12. Ls. Mts . — III 6050 — bestimme und teile
ich mit , was folgt:

1. Verwertung von Eicheln und Roßkastanien^
a) Der Eintrieb von Schweinen! in die mastlragenden

Eichenbestände ist, soweit ein Sammeln der Früchte nicht
in Frage kommt, wie bisher in jeder nach Len allgemeinen
Vorschriften zulässigen Weife zu begünstigen.

b) Die von Ler Forstverwaltung gesammelten Früchte
sind, abgesehen von Mengen unter 100 Kilogramm und
von denjenigen Mengen , die zum Verbrauch im eigenen
Betriebe der Verwaltung (einschließlich ihrer Beamten)
erforderlich find, ausschließlich an die Bezugsvereinigung
der deutschen Landwirte in Berlin W. 35, Potsdamer
Straße 30, oder an die von dieser eingerichteten Abnahme¬
stelle abzuführen , es sei denn , daß die Bezugsvereinigung
ausdrücklich auf die Früchte verzichtet hat.

Die in der allgemeinen Verfügung vom 14. September
1915 — 3 6757, IA 3 e 13 625 — empfohlenen Abgaben an
Die in der Umgebung dev Forsten wohnenden Viehhalter
find also nur noch unter der Voraussetzung dieses Verzich¬
tes zulässig ff. Verordnung Über den Verkehr mit Kraft-
fnttermitteln vom 28. Juni 1915 — Reichs-Gesetzbl. 'S . 390
— und Verordnung vom 8. November 1915 —<Reichs-Ge¬
setzblatt S . 747—) .

c) Die Bezugsvereinigung zahlt in Gemäßheit der Ver¬
ordnung vom 6. Januar 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 2)

für lufttrockene Eicheln in Mengen von wenigstens
100 Zentnern 190 Mk. je 1060 Kilogramm

und
für lufttrockene Roßkastanien in Mengen von wenige
stens 100 Zentnern 150 Mk. je 1060 Kilogramm.

Die Abnahmestellen (Aufkäufer ) der Bezugsvereinigung
zahlen

für waldfrifche, schalentrockene Eicheln jeder Gewichts-
menge 120 Mk. je 1000 Kilogramm

und
für waldfrische, schalentrockene Roßkastanien jeder Ge¬
wichtsmenge 90 Mk. je 1000 Kilogramm.

Unter lufttrockenen Früchten werden solche verstanden,
die nicht mehr als 40 Prozent Wassergehalt , unter wald¬
frischen solche, die mehr als 46 Prozent Wassergehalt haben.

Für alle Früchte ist Voraussetzung , daß sie von minde¬
stens mittlerer Art und Güte frei Eisenbahnwagen oder
Schiff der Verladestation geliefert werden. Die Preise
gelten für das Bruttogewicht , einerlei , ob die Mare unter
Ueberlassung der Säcke an den Empfänger oder in den vom
Eigentümer geliehenen Säcken geliefert werden . Voraus¬
sich lich wird die Vezugsvereinigung die Säcke leihen.

Die Bezugsvereinigung ersucht, in jedem Falle vor
Absendung der Früchte bei ihr anzufragen , wohin die
Früchte geschickt werden sollen und diese nicht etwa , was
im vergangenen Jahre vielfach geschehen, ohne vorherige
Anfrage an die Beriliner Adresse 6er Bezugsvereinigung
selbst abgehen zu lassen.

d) Die Abnahmestellen (Aufkäufer ) der Bezugsver¬
einigung werden von dieser öffentlich bekanntgegeben
werden.

Tie Abgabe an die Annahmestelle  n kommt für
die Forstverwaltung nur für Mengen von 100 Zentnern in
Betracht . Sie ist nach Möglichkeit zu vermeiden , unter

Umständen auch durch Zuisammenfahren der in benachbar¬
ten Staatsforstrevieren gesammelten geringeren Mengen
zu solchen von mindestens 100 Zentnern entbehrlich zu
machen.

>.j Die Bezugsvereiüiguüg hat mir mir vereinbart , daß
die Königlichen Oberförstereien befugt fein sollen, Eicheln
uind Roßkastanien auch aus nichtfiskalifchen Nachbarforsten
aufzukaufen , foweit das zur Förderung des Sammelwerkes
erwünscht erscheint.

Zn diesem Falle sind für waldsrische, schalentrockene
Früchte die oben mitgeteilten Preise zu zahlen.

Lufttrockene Früchte  sind für Rechnung der
Verwaltung nur anzukaufen , wenn es zu Preisen geschehen
kann, die hinter den Preisen der Bezugsvereinigung so¬
weit zurückbleiben, daß die bis zur Ablieferung der Früchte
frei Bahnstation der Verwaltung noch entstehenden Kosten
aus dem Unterschied zwischen Ankaufs - und Ablieferuügs-
preis voll gedeckt werden können.

I) Die Bezahlung der Früchte seitens der Forstverwal¬
tung an die Sammler wird nach dem Gesagten zweck¬
mäßig nach Gewicht erfolgen . Führt die Feststellung des
Gewichts durch die abnehmenden Beamten zu Schwierig¬
keiten, jo ist das Durchschnittsverhältnis zwischen Maß und
Gewicht zu ermitteln und nach ihm ein feststehender M a ß-
preis aus dem Gewichtspreis herzuleiten.

2. Verwertung von Bucheckern.
a) Ich verweise auf die seit Erlaß meiner Verfügung

vom 12. September d. Z. ergangene Verordnung des Bun¬
desrats über Bucheckern vom 14. September d. I . (Reichs-
Gesetzblatt S . 1027) , die zu dieser Verordnung ergangene
preußische Ausführungs -Anweisung vom 23. ds . Mts . und
meinen an die Herren Regierungspräsidenten gerichteten
Erlaß vom gleichen Tage — III 7132 —.

b) Die Königliche Regierung wolle erforderlichenfalls
bei den zuständigen Behörden da , wo offenbar ein recht¬
zeitiges Sammeln der Bucheckern zu Oelbereitungszwecken
ausgeschlossen ist, für die Aufhebung des Verfütterungs -.
Verbotes und insbesondere des Schweineeintriebes sofort
und in allen sonstigen Fällen spätestens dann eintreten,
sobald das Sammeln der Bucheckern für die Zwecke des
Kriegsausschusses für Oele und Fette infolge der vorge¬
rückten! Zahreszeit nicht weiter in Frage kommt.

In denjenigen Bezirken , für die der Eintrieb von
Schweinen und anderem Vieh in die masttragenden
Buchenbestände gestattet wurde , ist hinsichtlich dieses Ein¬
triebes wie im Vorjahre zu verfahren.

c)  Die von der Forstverwaltung gesammelten Buch¬
eckern sind, abgesehen von denjenigen Mengen , die zu
Forstkulturzwecken verwendet werden soll, oder nach 8 1
lfd. Nr . 3 der Verordnung den Sammlern usw. zu über¬
lassen sind, dem Kriegsausschuß für Oele und Fette in
Berlin NW . 7, Unter den Linden 68a. nach Vorschrift der
Verordnung zur Verfügung zu stellen.

ä) Die nach 8 l lfd. Nr . 3 den Sammlern usw. zu über¬
lassenden Bucheckern sind, soweit der Verwaltüng bereits
Kosten für das Sammeln usw. entstanden sind, gegen Er¬
stattung dieser Kosten, sonst unentgeltlich abzugeben.

Von der durch die angezogene Bestimmung der Verord-
nun erteilten Ermächtigung ist zugunsten der beteiligten
Beamten und Sammler jeder von diesen gewünscht̂ Ge¬
brauch zu machen.

e) Die in der allgemeinen Verfügung vom 14. Septem-
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f) Mit dem Kriegsausfchutz für Oele und Fette habe
ich folgende Vereinbarung getroffen:

I . Aedes Staatsforstrevier gilt als Sammelstelle des
Kriegsausschüffes im Sinne des § 1 der Verordnung vom
14. September 1916.

II Die Sammetstellen zahlen den Sammlern für frische
gereinigte Bucheckern 50 Mk . je 100 Kilogramm.

III . Die Sammelstellen liefern die Bucheckern auch
in Mengen unter 100 Kilogramm — nachdem sie luft¬
trocken geworden sind, zum Preise von 55 Mk . je IM Kilo¬
gramm frei nächster Bahnstation und tragen den bis zur
Ablieferung eingetretenen Gewichtsverlust.

IV . Für Lagerung und Pflege der Bucheckern bis zur
Ablieferung erhalten die Sammelstellen in jedem Falle
eine weitere Vergütung von 5 Mk. je 100 Kilogramm.
Diese Vergütung schließt das Lagergeld für 6 Wochen ern.
Die Lagerzeit läuft vom Tage der Anmeldung der gesam¬
melten Menge bei dem Kriegsausschuß . Dauert sie langer
als 6 Wochen., ,fo wird eine weitere Vergütung von 1 JJCf.
|e 100 Kilogramm für jede angefangene Woche.gewahrt.

V Der Forstverwaltung wird , soweit sie Bucheckern
sammeln läßt , 'selbst in Verwahrung und Pflege mmmt
und demnächst direkt bei dem Krregsausschuß zur Ablrese-
rung anmeldet , als Vergütung für die erteilte Sammel¬
erlaubnis ein weiterer Betrag von 5 Mk. \t  100 Kilogr.
gezahlt . , ,

VI . Die im § 4 der Bundesratsverordnung vorgesehene
Vergütung für verspätete Abnahme der Bucheckern durch
den Kriegsausschuß Und für Verwahrung und Pflege der
Bucheckern nach Ablauf der Abnahmefrist wird als durch
die oben festgesetzten Vergütungen voll abgegolten ange¬
sehen.

Ministerium für Landwirtschaft. Domänen ugd Forsten.
F r h r . von S chorle me  r.

Bad Homburg v. d. H. den 10. 10. 16.
Wird veröffentlich.

Dqr Königliche LaNdkat.
I . V .: Setze p fa,nd 't.

Anmeldung von Fahrradbereifungen.
Gemäß der Befchlagnahme-Verfügung über Fahrradbereifungen

müssen diejenigen Decken und Mäntel , welche noch nicht an der
Sammelstelle abgeliefert worden sind,

bis zum 15. Oktober ds.  IS.
angemeldet werden, widrigenfalls der Jnhober oder Besitzer sich
strafbar macht.

Ausgenommen sind nur die Fahrradbereifungen von Rädern,
deren Benutzung nach den Bestimmungen neuerdings ausdrücklich
von mir genehmigt ist.

Anmeldeformulare sind zu erhalten und abzuliefern bei den
Ortspolizeibehörden.

Bad Homburg v. e. H., den 11. Oktober 1816.
Der Königliche Landrat.

I . B . : Setzepfandt,  Kreiss.

Bekanntmachung über dir« rrfütterung von Kartoffeln.
Bom 23. September 1916.

Aus Grund des 8 5 der Bekanntmachung über die Karioffel-
versorgung vom 26 . Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 590 ) wird

folgendes bestimmt: ^ ^
Kartoffeln und Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei dürfen nur

an Schweine und an Federvieh verfüttert warben. ^
Kartoffelerzeuger dürfen Kartoffeln, die als « peilekartofieln

oder als Fabrikkartoffeln nicht verwendbar sind, mit mi Genehugug

“ö «TfeTi «W « erführt

werden. ^
Als Kommunaloerband im Sinne des § 1 gilt die oon der

Landeszemralbehörde gemäß 8 11 b« Bekanntmachung über de
Kartoffelversorgung vom 26 . Juni fReichs-G-letzbl. S . 590 , be
stimmte Behörde.

8 3
Wer den Verboten deS § 1 zuwiderhandelt, wird mit Ge¬

fängnis bis zu sechs Monaten dder mit Geldstrafe bl» zu fünfzehn¬
hundert Mark bestraft. 8 4

Kraft.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Berlin , den 23. September 1916.
Der Präsident des Kriegsernährungamls

von B a t o ck i.

Bad Homburg v. d. H., 12. Oktober 1916,
Die Erledigung:
a) der Anordnung vom 13. 9. 16. Kreisbl. dir 108 betr.

Festsetzung von Kartoffelhöchstpreifen
b) ft. tr . Rundvers. vom 28. 9. 16 L. 7380 bete. Aufstellung

eines Eier-Kalasters and Bestellung von Aufkäufern
wird in Erinnerung gebracht.

Der Königliche Landrat.
I . B . : von B er nu s.

Bad Homburg v. d. H., 12. 10. 16.

> Unter Bezugnahme auf die im Kreisbialt Nr . 116 ahgedruck-
ten Mitteilungen über Mästung der Schweine mit Futterrüben blet-t

)die Landw. Zentral- Darlehnskaffe IN Frankfurt a. M . an .
Gesunde, gelbfleifchige Steckrüben zu M . 4.—
Futterrüben (Runkeln, Dickwurzj 2.c>0
Gelbe Pserdeu .öhren tt 5-20

IAlles ver Zentner lose verladen , bahnamtliches Gewicht der Ab-
"irank.  Ihrer
rose verladen.

' Der Königliche Landrat.
I . B . : von B e r n u s.

Bekanntmachnng
zur Ergänzung der Bekanntmachung über die Bereitung von Backware.

Bvm 28 . September 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftltchen Mahnal,men u,w.
vom 4. August 1914 jReichs-Geietzbl. S . 327) folgende Verordnung
erlaffen : . . .Artikel 1.

Im 8 11 der Bekanntmachung über die Bereitung von Back-
ware vom 26. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 413 ) werden dem Ab¬
satz 1 folgende Sätze hinzugesügt: . ^

* Nur technisch reines Hoizmehl, Strohmehl oder spelzmehl , ohne
mineralische Zusätze, darf als Streumehl verwendet werden. Ais
Wirkmehl zum Aufarbeiten des Teiges darf nur backfahlgeS 11 h
verwendet werden.

Artikel 2.

Diese Verordnung tritt mit dem 4. Oktober 1916 in Krafr.

Berlin , den 28 . Peptember 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . H el fser  ich. __

Bad Homburg v. d^ H., den 7. Oktober 1916 . ^
I Diejenigen Gemeindebehörden, welche mit Erledigung meiner
^Kreisblattbekanntmachung vom 1. September d. Js ., betr. lano- UNS
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Die Besitzer auSliindifcher oder im Ausland, befindlicher Wertpapiere
seien daraus hingewiesen, daß die Vordrucke sür die durch Bundes-
raisverordnung vom 23 . August d. IS . vorgeschriebene Anme düng
der ausländischen Wertpapiere und der im Ausland ruhenden Onlandt-
schen oder ausländischen) Wertpapiere nunmehr bei sämtlichen Reichs¬
bankanstalten, in Berlin bei dem Kontor der Reichshauptbank sur
Wertpapiere (am HauSvogteiplatzNr . 14) auSgegeben werden. Schrift-
liche Abforderungen von Anmeldebogen durch die Post und etwaige
Anfragen sind ebenso wie die Anmeldung selbst an diejenige Reichs¬
bankanstalt (Reichsdankhauptstelle, Reichsb. nkstelle oder Retchsb. nk-
Nebenstelle), in deren Bezirk den Anmeldepflichtige seinen Wohnsitz,
dauernden Ausenibalt oder Sitz hat, in Berlin an das Kontor der
Reich- Hauptbank für Wertpapiere, Berlin 8 . W . 19 zu richten.

aet «ae \ d*e»V»« nt r ' xrxt> _ _ _ - --
Sieutembet \ 9 \ 6 . L̂S. \ el no4 |nvaV% baxau ^ X*\wfteuove\ ex\ , ba \* b\e
Durckfübruna dieser Bestandsaufnahme im Interesse einer vuirtsanren
Valuta - und Handelspolitik sür die R - ichSregierung überanS wtcht^
ist , dah aber eine Benutzung der Anmeldungen ^Lr iLteuerzwecke nxchx

^ Sämtliche Zweigniederlassungen der Reichsbank, G Berlin das
Kontor der Reichshauptbank sür Wertpapiere (am Hausvogte,platz
Nr 14) geben die zur Anmeldung nötigen Formulare , von denen se
ein besonderer Bogen sür die Wertpapiere jedes Landes verwendet
werden muh, ab und sind gern bereit, in Zwe.selssallen die Anmelder
durch persönliche Beratung zu unterstützen. E» d°rs noch darau,
wiesen werden, dah mit « eldstrase bis zu 1500  M oder mit Ge
sängnis bis zu 3 Monaten bestraft wird, wer vorsätzlich seinen Ver¬
pflichtungen zur Anmeldung der fragliche Wertpapiere nicht oder nicht
innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachkommt, und ferner wer be.
der Anmeldung oder bei einer von der Anmeldestelle geforderten Aus¬
kunft wissentlich unvollständige oder unrichtige Angabe macht.

(umn.
Wiederum müssen wir den Heldentod zweier lieben unvergeßlichen

Mitglieder beklagen:

Georg Breidenstein
Ersatz-Reservist Res. ) nf. Rgt . 80,

Adolf Metzger
Leutnant tt. Aompagnieführer im Grenadier -Ngt.

Kronprinz Nr . 1,
Ritter des Eisernen Kreuzes I. u. II . Klafse.

Ihre stets ausrichtige Freundschaft, ihre treue Anhänglichkeit an
den Verein und ihre L.ebe zur deutschen Turnsache sichern ihnen unser
dankbares ehrendes Gedenken!

Bad Homburg v. d. Höhe,  13 . Oktober 1916.

Her üorfianä.

Oktober -Kleie
ist vom 13. bis 20. dieses Monats abzuholen. Säcke
und Tüten sind mitzubringen.

Rob . Altschul
j«IlkMitIebl>kkIkili>i>Bk!!k, ölidh» d»ig». d. fl-

Sür das Allgemeine Krankenhaus zum sofor¬
tigen Eintritt ein krästtges Mädchen für die Küche gesucht.

Ueberwachung
d. Häusl. Schularbeiten
erfolgreiche Nachhilfe und Unterricht
in allen Realfächern bei

H. Thielecke,
Elisabethenstraße 17 , I.

3-4-Zimmerwohmmg
Ivon 2 ruhigen Leuten gesucht. Offerten nur

mit Preisangabe unter IM. G. an die Ge-
sschästsstelle dieser Zeitung.

Kirchliche Anzeigen.
Gottesdienst in der Erlöser-Kirche.

Am 17. Sonntag n.Trinitatis , den 15.Oktober
Bormittags 8 Uhr

Christenlehre für die Konfirmanden des
Herr Dekan Holzhausen.

Bormittags 9 Uhr 40 Min . :
Herr Dekan Holzhausen.

(Math . 11,25 —30)
Kirchenkollekte sür die Soldaten -Fürsorge.

Vormittags 11 Uhr : Kindergottesdienst
Herr Dekan Holzhaujen.
Abends 5 Uhr 30 Min . :

Herr Pfarrer Wenzel
(Hebr. 4, 9—13)

Mittwoch, den 18. Oktober, abends 8 Uhr 30
Min . : Kirchl. Gemeinschaft. Kirchensaal 3.
Donnerstag , den 19. Oktober, abends 8 Uhr 10
Min . : Kriegsbetstunde mit anschl. Abend¬

mahlsfeier.
Herr Pfarrer Wenzel._

Gottesdienst in der ev. Gediichtniskirche
Am 17. Sonntag n. Trinitatis , den 15. Oktbr.

Vormittags 9 Uhr 40 Min.
Herr Pfarrer Wenzel.

Mittwoch, den 18. Oktbr. abends 8 Uhr
10 Min . : Kriegsbetstunde.

Herr Pfarrer Wenzel.



Verordnung
r. Regelung - es Verbrauchs von Speise¬
ttoffeln der Stadt Bad Homburg v - d. H.
»us Grund des Artikels I zu 2 § 12 Ziffer 4 der Bekanntmachung vvm 4 Nvvember
!R. G. Bl . S . 728 » zur Ergänzung über die Bekanntmachung über die Errichtung
esprüfungsstellen und die Bersorgungsregelung vom 25 . September 1915 sR. G.
607) in Verbindung mit 8 1 und 2 der Bekanntmachung über Kartoffelversorgung

jfö, ->uni 1916 iR . G . Bl . S . 327 ) wird im Einverständnis mit dem Kgl . Herrn Re-
Spr-isidenten zu Wiebaden für den Umfang der Stadt Bad -Homburg v. d. Höhe
4 verordnet:

M § 1.
$om 15. Oktober ds Js . ab darf die Abgabe von Speise Kartoffeln im Stadtbezirk

g an Verbraucher nur gegen Kartoffelkarten erfolgen . Jede Person , mit Ausnahme
euger, erhält für di. Zeit vom 15. Oktober 1916 bis 15 . April 1917 e.ne Kar .os-
, in welcher sich 26 Abschnitte über je 7 Pfd . Kartoffeln beftnden Die Tagesmeoge
danach1 Pfd . Ausnahmweife kann du>ch Gewährung von Zusatzkart « , eine höhere
>°n als 1 Psd . und zwar biS I V, M zugebilligt werden . Etwaige Vorräte der Bc-

kchtigten werden in Anrechnung gebracht. Die Ausgabe der Karten erfolgt vom Mm

8 2.
iejenigen Haushaltungen , denen die erforderlichen Räume zur Versugung stehen , und
n' das Einkel .ern von Kartoffeln bisher üblich gewesen ist , wird aus Wunsch ^ soweit

.die ihnen zustehende Menge zum Einkellern für da « ganze « « br ° uch- i ° hr (bi» lo.
1917) oder bis zum Ende der erste » VerlvrgungSperiode (bi» 15 . ' ®*
8 » diesem Zwecke kann solchen Haushaltungen die ihnen nach>der ihrer H> -
' "gehörige, ? znstehende Menge an Speisekartoffe » . auf einmal mittels Bezugsscheines

tere^werden unter möglichster Berücksichtigung besonderer Wünsche der Antragsteller
uger innerhalb de» ObertaunuökreiseS ausgestellt . Soweit d.e Bestände der Erzeuger
»r!ich.n' wird der Bedarf mittels Bezugsscheines aus den der Stadt überwiesenen

<" Erzeuger , die auf Grund von Bezugsscheinen Kartoffeln " " kaust oder veräußert
'°ben die abgegebene » Mengen ans de» 'Bezugsschein zu vermerken und letzter, beim
- ILebensmittelbüro ) abzuliefern . Die Erzeuger habe ., e.ne Litte über die abgegeben. n
«engen zur führen , die de», Magistrat ans Verlangen zur Verfügung zu stelle , .

^ Verfüttern und die gewerbliche ^Verarbeitung der zur Speisezwecken gelieferten

" ist verboten . ^

» d- - » «. !»«<!.. . .. S JLw «K erjteSunaSwnflolten u»d - » dn . * n.
ebenfalls aus Grund von Bezugsscheinen . ae-

«"ich. . W. >s. ti »« , » . . .» >» « « ■* , XLf : « Änf «
>. d. » luivb d,r „ ,d .» l lik m.dD »rch» !- ° d- " u . m, d - - ud - ,

kung' und nur soweit berücksichtigt werden , als der Bedarf der Stadt u» uvrtgen

'ber die Kartoffelzuteilung für die Kur - und Sommergäste wird die spätere Regel-
^halten.

^Mslazaret .e, Genesungsheime ReseroelozarOtenn^
"gene militärische Küchenverwaltung habe», deren i bl ■' »

Privatunternehmer übertragen ist, erhalten von der Stadt Kartoffeln nach den vorgeschne.
denen Sätzen . In gleicher Weise werden den Berpslegungsstellen für Kriegsgefangene
Kartoffeln zugewiesen , soweit deren Verpflegung von der Stadt stcherzustellen ist.

8 6.
Die ge,näh 8 1 vereinnahmten Abschnitte sind vom Veräuheier der Kartoffeln z»

sammeln und am 15 . eines jeden Monats , zuerst a», 15. November 1916 , mit schriftliche,
Aufrechnung der veränderten Gewichtsmengen beim Magistrat Lebensmittelversorgung ) ab-

zuliefern . ^ ^
Der Magistrat ist ermächtigt , alle zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen

Mahnahmen zu erlasse» . ^ ^
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung und die gemüh 8 7 zu erlassende » Ans-

sührungsvorschriflen .verden nach 8 17 Ziffer 2 der Verordnung vom 2 ^ September 91 i)
tR . G . Bl . S . 607 ) betr . die Errichtung von PreisprüfungssteUe » und die Versorgung
regelnng mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 M . bestinst.

§- 9.
Die 88 1 u»d 6 dieser Verordnung treten mit dem 15 Oktober 1916 die übrige»

Paragraphen mit dem Tage ihrer Veröffentlichung i» Kraft.
Bad Homburg v. d. Höhe , de» 29 . September 1916.

Der Magistrat.
(Lebensmittelversorgung .)

8 ü b k e.

Abgabe von Fleisch.
Die morgen Samstag zur Ausgabe gelangende Wochenration für

Fleisch beträgt ' 170 Gramm . Es sind die Fleischkarten mit dem Datum
9.— 15. Oktober abzuliefern.

Bad Homburg v. d H ., den 13. Oktober 1916.
Der Magistrat.
Lebensmittel -Versorgung.

Taitbenspeere
Auf Grund des § 4 der Verordnung Stellvertretenden General-

Kommandos 18 . Armeekorps betr . Verkehr mit Tauben vom 1. 6 . 1916
' wird für die Zeit vom 15. Oktober bis einschließlich 30 . November 1916

Taubensperre anqeordnet . Dieselbe gilt auch für Milltarbrieftanben und
Tauben der Brieftaubenliebhabervereine . Tauben , die wahrend der
Sperre im Freien betroffen werden , unterliegen dem Abschuß durch die
Polizei : außerdem werden Zuwiderhandlungen gemäß 8 7 vorgenannter
Verordnung auf Grund des 8 9 des Gesetzes betr . den Belagerungszr,
stand mit ' Gefängnis bis zu einem Fahr , beim Vorliegen mildernder
Umstände mit Hast oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Polizeiverwaltuirg.
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